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wirtschaftlichen Betrachtungsweise durch die Q uellen
steuer keine M ehreinnahm en erzielt hätte.

Erst eine Abschaffung der Q uellensteuer m acht für 
die Bezieher niedriger Einkommen den S teuerfre ibe
trag und die W erbungskostenpauschale w ieder sinnvoll, 
weil sie autom atisch greifen. W enn im Zuge der Erhö
hung des Sparerfreibetrages eingewandt wird, das sei 
system widrig, so muß man an das Urteil des Bundesver
fassungsgerichts von 1978 erinnern. Das G ericht hat 
festgestellt, daß es so lange nicht über die Besteuerung 
des nom inellen Z insertrags angesichts einer G eldent
wertungsrate zu befinden braucht, so lange es für einen 
gewissen M indestbetrag an Sparrücklagen für die e i
gene Zukunftssicherung einen Sparerfreibetrag im Ein
kom m ensteuergesetz gibt. Der Sparerfreibetrag ist also 
ein ganz w ichtiger Bestandteil der Besteuerung von 
Zinseinkünften. Seine deutliche Erhöhung ist seit seiner 
Einführung im Jahre 1975 überfällig.

Keine neuen Versuche

Ob die sich jüngst abzeichnende Norm alisierung von 
Zinsen und Kapitalström en auch in den kom m enden 
M onaten anhalten wird, hängt entscheidend davon ab.

daß es gelingt, das Vertrauen der Anleger in eine ge
rechte Besteuerung w iederzugew innen. Die Idee, Män
gel in der steuerlichen G leichbehandlung dadurch aus
zuschalten, daß man eine europaweite Q uellensteuerlö
sung realisiert, ist g lücklicherweise vom  T isch. Sie hätte 
die in der Bundesrepublik bereits gem achten Erfahrun
gen für die EG als G anzes in w eitaus größerem  Umfang 
nur w iederholt. Die Kapitalström e würden dann in außer
europäische F inanzplätze um gelenkt. Dies ist auch der 
en tscheidende Einwand, der dagegen spricht, die 
Steuerehrlichkeit durch sogenannte Kontrollm itteilun- 
gen zu gewährle isten. Die aus den ungünstigen Erfah
rungen gezogenen Lehren sollten je tz t Anlaß sein, deut
lich zu machen, daß auf neue Versuche m it untaugli
chen M itteln ein für allem al verzichtet wird. Das schließt 
nicht aus, daß sich die Finanzbehörden im Rahmen ih
rer bereits vorhandenen M öglichkeiten w irksam  für 
m ehr Steuerehrlichkeit auch bei der Besteuerung von 
Kapitalerträgen e insetzen. Es gehört zu den Erkenntnis
sen aus der kurzen Q uellensteuer-Episode, daß offen
sichtlich auch das Bewußtsein bisher schwach ausge
prägt war, daß Einkünfte aus Kapitalverm ögen ebenso 
der S teuerpflicht unterliegen w ie etwa Arbeitseinkünfte. 
Die begonnene A ufklärungsarbeit auf d iesem  Gebiet 
sollte fortgesetzt werden.

Bert Rürup

Rücknahme der Quellensteuer: 
Eine Fehlentscheidung

Mit der W iederabschaffung der Q uellensteuer auf 
Z inserträge obsiegte das populistische M om ent in 

der Politik. G laubwürdigkeit und Seriosität der deut
schen Steuerpolitik nahm en ernsten und nachhaltigen 
Schaden -  und zwar nicht nur in m oralischer Sicht.

W ährend man über die Höhe und vor allem die techn i
sche Ausgestaltung der Q uellensteuer füglich streiten 
konnte, war die gewählte Erhebungsform  der E inkom 
m ensteuer auf Z inserträge dem Prinzip nach -  zum in
dest in der W issenschaft -  w eitgehend unstrittig. Vergli-

Prof. Dr. B ert Rürup, 45, leh rt Volksw irtschafts
lehre, insbesondere Finanzw issenschaft, an der 
Technischen Hochschule Darmstadt.
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chen m it den steuertechnischen A lternativen der gebo
tenen G leichbehandlung der Z inse inkünfte im Vergleich 
zu den anderen steuerpflichtigen E inkom m ensarten wie

□  Aufhebung des „B ankgehe im nisses“ ,

□  Kontrollm itte ilungen der Banken an die Finanzäm ter 
der Konteninhaber,

□  Kontrollm itte ilungen der F inanzäm ter im Zuge von 
Bankprüfungen an die F inanzäm ter der Konten- und De
potinhaber und

□  stichprobenartige Nachforschungen bei den Steuer
pflichtigen aufgrund der abgegebenen S teuererklärun
gen

ist der Q uellenabzug für alle Beteiligten die „b illigs te “ 
Lösung.
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Die zu Beginn dieses Ja tires e ingeführte Q uellen
steuer hatte keinen Abgeltungscharakter, sondern war -  
wie die Lohnsteuer und die  Kapita lertragsteuer auf D ivi
denden -  nur eine technische Erhebungsform  der E in
kommensteuer (Vorabbesteuerung m it späterer A nrech
nungsmöglichkeit). Aufgrund des Tatbestands, daß aus 
Unkenntnis oder wegen der einfachen, recht risikoar
men Möglichkeit zur S teuerhinterziehung Z inseinkünfte 
nicht (vollständig) versteuert wurden (laut Regierungs
schätzung: ca. 10 Mrd. DM, von anderen Q uellen wer
den bis ca. 35 Mrd. DM genannt), hatte der G esetzgeber 
sich veranlaßt gesehen, im Zuge der 1990 w irksam  wer
denden Steuerreform die G leichm äßigkeit der Besteue
rung dieser E inkunftsart im Vergleich zu anderen Ein
kunftsarten zu verbessern. Neben einer „erhöhten 
Steuergerechtigkeit“ nannte der dam alige G esetzent
wurf als weitere Gründe:

□  beschäftigungspolitische W irkungen, d.h. M ilderung 
der steuertechnischen Benachteiligung von arbeits
platzschaffenden Investitionen in Unternehm en (25% 
Quellensteuer auf D ividenden!) gegenüber reinen 
Fremdkapilalanlagen,

□  wirtschaftspolitische Folgen (Belebung des R isiko
kapitalmarktes und Stärkung der unternehm erischen Ei
genkapitalbildung).

In der D iskussion wurde ferner darauf hingewiesen, 
daß die Einführung dieser bei uns lange tabuisierten Er

W IRTSCHAFTSDIENST 1989A/II

hebungsform  ein Beitrag zur Harm onisierung der euro
päischen Kapitalm arktbedingungen und dam it eine 
„V orle istung“ zum  angestrebten EG -Binnenm arkt sei.

Flankierende Maßnahmen

Allerdings w ar die Q uellensteuer von 10 % auf Zinser
träge nur eine Rest-Quellensteuer, denn Sparbuchzin
sen, Zinsen auf G irokonten und Bausparzinsen waren 
ausgenom m en. G leichzeitig hatte der G esetzgeber -  
aus Akzeptanzgründen -  diese für die Bundesrepublik 
steuertechnische Novität m it den folgenden beiden 
Maßnahmen flankiert:

□  Trotz der bestehenden S teuerpflichtigkeit von Z insen 
hat der G esetzgeber Kontrollm itte ilungen bei Bankprü
fungen durch den sogenannten Bankenerlaß, der 
G rundlage des deutschen Bankgeheim nisses, verboten 
und dieses Verbot dadurch verstärkt, daß es nunm ehr 
gesetzlich in § 30a AQ verankert wurde. Diese Veranke
rung konnte auf S teuerpflichtige als eine Aufforderung 
zur Steuerhinterziehung wirken, „da  der F iskus je tzt 
nicht m ehr im Konto herum schnüffeln dü rfe“ , eine im üb
rigen falsche Annahm e: im Einzelfall hat das Finanzam t 
nach w ie vor das Recht zur Einsicht in die Konten des 
Bankkunden.

□  Um die Rückkehr in die Steuerehrlichkeit zu erle ich
tern, wurde ein „A m nestiegesetz“ erlassen, welches 
nicht nur S traffre iheit für bisherige S teuersünder vorsah
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und vorsieht, sondern diese zusätzlich -  im Unterschied 
zu steuerehrlichen Bürgern -  auch von der Nachzah- 
lungsptlicht für hinterzogene Steuer befreit. D iese „A m 
nestie-R egelung" w/ar und ist nach herrschender rechts
w issenschaftlicher Auffassung in der bestehenden A us
gestaltung in höchstem  Maße verfassungsrechtlich be
denklich.

Für steuerehrliche Bürger konnte die auf die E inkom 
m ensteuerschuld anrechenbare Q uellensteuer keine 
W irkung haben, und für Bürger, die in Zukunft steuerehr
lich werden wollen, erleichtert das G esetz über die straf- 
befre iende Erklärung -  nicht aber die Q uellensteuer -  
den Rückweg in die Ehrlichkeit.

Nur für Bürger, die weiterhin Z inserträge hinterziehen 
wollen, entstand zum 1. 1. 1989 ein Entscheidungsbe
darf; denn bei einer Geldanlage im Inland wurde der „E r
trag" der S teuerhinterziehung um die 10%ige Q uellen
steuer gem indert (bei einem Durchschnittssteuersatz 
von ca. 30%  blieb ein Anreiz zur S teuerhinterziehung a l
lerdings w eiter erhalten), bei Anlage des G eldes im Aus
land blieb der H interziehungsvorteil ungeschm älert er
halten. Der am tierende Bundesfinanzm in ister begrün
dete die Abschaffung der Q uellenbesteuerung mit 
„volksw irtschaftlichen Aspekten“ , da die Q uellensteuer 
zu einem Kapitalabfluß in Höhe von 70-100 Mrd. DM ins 
Ausland geführt habe.

Fragwürdige Begründung

Dieser m onokausale Rückgriff auf „vo lksw irtscha ftli
che A spekte“ ist überaus problem atisch. Dafür spre
chen vie lfältige Gründe:

□  Für einen Kapitalexport ist eine in ländische Q uellen
steuer nie der einzige Grund, W echselkurserwartungen 
und vor allem Zinsniveaudifferenzen spielen ebenfalls 
wesentliche Rollen, Ferner entfä llt ein Großteil des inter
nationalen Kapitaiflusses auf institutioneile Kapitalanle
ger, die im Inland einer genauen S teuerüberwachung 
unterliegen und als Ausländer ohnehin nicht von der 
Quellensteuer betroffen werden. Es ist daher ungewiß, 
ob und in welchem  Umfang der hohe Kapitalexport in 
1988 m onokausal auf die Q uellensteuer zurückgeht. 
Fraglich ist zudem , ob sich der Kapitalabfluß ohne A b
schaffung der Q uellensteuer unverm indert fortgesetzt 
hätte, da gerade vor E inführung der Anreiz gegeben 
war, das Kapital rechtzeitig zu transferieren.

□  Die Abschaffung der Q uellensteuer behebt nicht die 
strukturellen Nachteile des deutschen Kapitalm arktes. 
Ein gegebenenfa lls erw ünschter (angesichts unserer 
Le istungsbilanzsituation allerdings kaum erforderlicher) 
verm ehrter Kapitalim port wäre w esentlich zielgenauer

durch eine Abschaffung der Börsenum satzsteuer, eine 
Reform der deutschen Unternehm ensbesteuerung 
oder auch eine Anpassung des Rechts von Unterneh
m enszusam m enschlüssen zu erreichen,

□  Die Abschaffung der Q uellensteuer w iderspricht den 
bei der Einführung der Q uellensteuer beschäftigungs- 
und w irtschaftspolitischen Z ielsetzungen: die Benach
te iligung von arbeitsp lätzeschaffendem  Risikokapital 
(z.B. Aktien) gegenüber risikolosem  festverzinslichen 
Kapital wurde auf diese W eise nicht beseitigt, der Quel
lenabzug auf D ividenden bleibt erhalten. Unter diesem 
w achstum spolitischen Aspekt wäre sogar eine Erhö
hung der Q uellensteuer auf Z insen sinnvoll gewesen.

□  Eine Rückkehr des abgeflossenen Kapitals ins In
land -  wohl das w ichtigste Ziel der S treichung -  ist mehr 
als unsicher und bislang nicht eingetreten. Für enga
g ierte S teuerhinterzieher (und nur solche m achen sich 
die Mühe, ihr Geld steuerfrei im Ausland arbeiten zu las
sen) ist das ausländische Bankengeheim nis vielfach 
weiterh in attraktiver als die (trotz § 30a AG) vorhande
nen potentie llen Zugriffsm öglichkeiten des deutschen 
Finanzam tes.

□  Der Moral des Steuerzahlers w ird von der Bundesre
gierung ein seh rsch lech tesZ eugn isausgeste llt: D ieAb- 
schaffung der Q uellensteuer basiert auf der Annahme, 
daß ein großer Teil der Bürger seine Z insen hinterziehe 
und sich die Mühe gebe, die H interziehungsvorteile 
durch Anlage im Ausland zu optim ieren. Es ist kaum da
mit zu rechnen, daß die ausschließlich Steuerhinterzie
her begünstigende Abschaffung der Q uellensteuer von 
den ehrlichen S teuerzahlern der Regierung positiv an
gerechnet wird. Die Q uellenbesteuerung wurde zurück
genom m en, die S teueram nestie (bei richtiger Nacher
klärung) aber bleibt erhalten, um das (schützens
werte?) Vertrauen der S teuerpflichtigen nicht zu enttäu
schen. Bei der gesetzlichen Verankerung des Bankener
lasses in § 30a AO bleibt es ebenfalls.

Reaktionen

Ein G esam tkonzept der Besteuerung von Kapitaler
trägen ist dem nach nicht m ehr existent, und die Idee de 
Steuergerechtigkeit wurde an diesem  Punkt ad ab 
surdum geführt. Für steuerehrliche Bürger war die Ein 
führung w ie die Abschaffung der Q uellensteuer bedeu 
tungslos. Was bleibt, ist das S ignal des § 30a AO, auf 
grund dessen sich der b islang ehrliche Bürger zu de 
Überlegung veranlaßt sehen kann, ob es nicht sinnvoll 
und „gerech t" sei, in Zukunft ebenfalls Z inserträge zu 
hinterziehen. Denn zum einen entgeht er einem ihn „d is 
krim in ie renden“ S teuerzugriff und stellt „p riva t" die 
G leichbehandlung m it den Steuerunehrlichen her, und
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zum anderen unterstützt er -  zum indest, wenn er bisher 
im Ausland angelegte, im Inland korrekt versteuerte G el
der nun ins Inland transferiert, dafür aber nicht m ehr ver
steuert -  die „volksw irtschaftlichen A spekte“ der Bun
desregierung.

Positive Verhaltensänderungen bisheriger S teuerhin- 
terzieher sind ebenfalls kaum zu erwarten. Der s teuer
unehrliche Bürger, der sich trotz Quellensteuer, z.B. w e
gen des höheren Aufwandes, bislang nicht zu einer 
Geldanlage im Ausland entschloß, erhält lediglich ein 
unerwartetes S teuergeschenk in Höhe der Q uellen
steuer. Die Gruppe der kapitalexportierenden Steuer- 
hinterzieher muß dagegen zum indest ihre alte Entschei
dung überdenken, da nunm ehr der S teuergewinn bei 
Anlage im Inland und im Ausland w ieder gleich hoch ist. 
Allerdings ist zu erwarten, daß trotz verbessertem  
Schutz vor Entdeckung sich auch dieser S teuerpflich
tige kaum der Mühe eines risikobehafteten Rücktrans
fers der Gelder ins Inland unterziehen wird, da er sich 
weiterhin vor dem Zugriff des F inanzam tes im Ausland 
sicherer weiß und z.B. kapitalexportinduzierende Z ins
differenzen weiter bestehen. Ein konkreter Entschei
dungsbedarf im Sinne einer Repatriierung des Kapitals 
bei diesen Auslandsanlegern fehlt.

Fazit

Der von der Bundesregierung und den interessierten 
Verbänden behauptete Handlungsbedarf h insichtlich e i
ner Abschaffung der Q uellensteuer wurde nicht über
zeugend belegt, und die von der Bundesregierung er
wünschte Verhaltensänderung ist kaum zu erwarten, da 
für das ursprüngliche Ziel der G leichm äßigkeit der Be
steuerung kein Ersatzinstrum ent angeboten wurde. 
Vielmehr wurde das Ersatzinstrum ent der Einführung 
von Kontrollm itteilungen explizit abgelehnt.

Am 2. Juni dieses Jahres führte der Parlam entarische 
Staatssekretär beim Bundesm inister der Finanzen, 
Voss, vor dem Bundesrat aus, daß „d ie  m onatelange 
Diskussion über die kle ine K ap ita le rtragsteuer... jedem

Steuerzahler auch die Augen dafür geöffnet haben 
(dürfte), daß Z insen w ie alle anderen Einkünfte versteu
ert werden m üssen. In diesem  Zusam m enhang wird es 
aber nicht mehr so sein w ie bisher, daß man hier von ei
nem Kavaliersdelikt sprechen kann, d.h. von einer Sa
che, die nicht ins Bewußtsein der Bürger eingegangen 
is t“ .

Hier ist offensichtlich der W unsch der Vater des A rgu
mentes. Bei realistischer Betrachtungsweise ist nicht zu 
erwarten, daß sich durch die öffentliche D iskussion in 
den letzten M onaten Steuerm enta litä t und Steuerm oral 
in der beschriebenen W eise verändern werden.

Der G esetzgeber hat entgegen allen Bekundungen 
das Interesse an Steuergerechtigkeit bei der Behand
lung von Zinseinkünften verloren. Das ist auch insofern 
auf das heftigste zu bedauern, da bei (derzeit noch) de
zid iert abgelehnten Kontrollm itte ilungen und einem ge
setzlich verankerten „Bankenerlaß“ es mit S icherheit zu 
einer intensiveren Zusam m enarbeit der verschiedenen 
nationalen F inanzbehörden und mit großerW ahrschein- 
lichkeit zu einer Verschärfung des Steuerstrafrechts im 
Sinne einer im Vergleich zum Status quo weitergehen
den Ausschöpfung des vorhandenen Strafrahm ens 
kommen wird. Rebus sic stantibus ist dies die „le tz te “ 
Möglichkeit von Justiz und Verwaltung, dem verfas
sungsrechtlich ableitbaren G leichbehandlungsgebot 
unterschiedlicher steuerpflichtiger E inkunftsarten -  zu
m indest halbwegs -  Geltung zu verschaffen. Ferner ist 
zu erwarten und zu befürchten, daß in der nächsten Zeit 
Anlageberater und Bankangestellte wegen „Beih ilfe  zur 
S teuerhinterziehung“ belangt werden. Ob aber drakoni
sche Steuerstrafen -  angesichts e iner weitverbreiteten 
Staats- bzw. Parte ienverdrossenheit -  ein geeignetes 
Instrum ent zur Erhöhung der Steuergerechtigkeit sind, 
ist zu bezweifeln. Eine Q uellenbesteuerung m it deutlich 
erhöhten Sparerfreibeträgen, ja sogar Kontrollm itte ilun
gen der Banken wären m it S ic h e rh e it-a u c h  und gerade 
vor dem Hintergrund des angestrebten gem einsam en 
europäischen Binnenm arktes -  zweckdienlichere In
strumente.
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